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Regeste

Enteignung

Erwägungen

E. 1
Die Verwaltungsgerichtsbeschwerde wird abgewiesen, soweit auf sie einzutreten ist.

E. 2
Es werden keine Kosten erhoben.

E. 3
Eine Parteientschädigung wird nicht zugesprochen.

E. 4
Dieses Urteil wird den Parteien und dem Vizepräsidenten der Eidgenössischen
Schätzungskommission, Kreis 9, schriftlich mitgeteilt. ______________ Lausanne, 4.
September 2001 Im Namen der I. öffentlichrechtlichen Abteilung des
SCHWEIZERISCHEN BUNDESGERICHTS Der Präsident: Die Gerichtsschreiberin:

Export aus OpenCaseLaw (CC0). Verbindlich ist allein der vom erlassenden Gericht veröffentlichte
Originaltext. Quellen-URL siehe oben.


